
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/11/22 1Ob613/95,
1Ob348/99d

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1995

Norm

TirJWG §23

UVG §2 Abs2 Z2

Rechtssatz

Die primäre Kostentragungsp4icht eines Landes (hier: § 23 TirJWG) kann auch nicht durch Unterlassung der

entsprechenden Antragstellung durch die P4egeeltern auf den Bund überwälzt werden, würde das doch sowohl dem

Wortlaut wie auch dem Zweck von § 2 Abs 2 Z 2 UVG zuwiderlaufen.
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